


BE: SCHARFETTER

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages
(4. Session der 17. Gesetzgebungsperiode)

[bookmark: feingabetext]Antrag

der Abg. Klubobmann Mag. Mayer, Mag. Scharfetter und Auer betreffend das Betrugsbekämpfungsgesetz 2025

Das Insolvenzrisiko von Unternehmen liegt aktuell auf einem hohen Niveau. Im ersten Quartal 2025 waren im Bundesland Salzburg 121 Unternehmen von einer Insolvenz betroffen – ein Anstieg um 37,5 Prozent gegenüber 2024. Österreichweit stieg die Zahl der Unternehmenspleiten im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent. Die angespannte Lage wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass der Druck auf den Insolvenzentgeltfonds immer weiter zunimmt: Im Jahr 2024 verzeichnete er einen Abgang von rund 160 Millionen Euro und für das Jahr 2025 wird ein Minus von etwa 180 Millionen Euro erwartet.

Vor diesem Hintergrund hat SPÖ-Finanzminister Dr. Marterbauer mit Teilen des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2025 für Aufsehen gesorgt. Teil dieser Sammelnovelle sind auch Änderungen im Sozialversicherungs- und Abgabenrecht des Bundes, die nämlich den wirtschaftlichen Druck auf Unternehmerinnen und Unternehmer weiter erhöhen könnten. Bereits jetzt werden 57 Prozent der Insolvenzanträge von Gläubigern gestellt – davon knapp die Hälfte durch den Fiskus oder die Sozialversicherung. Die vorgesehenen Neuregelungen sehen vor, dass diese Institutionen im Insolvenzverfahren gegenüber anderen Gläubigern bevorzugt werden sollen. Damit würde der sogenannte „Klassenkonkurs“ de facto wieder eingeführt, der im Jahr 1982 aus gutem Grund abgeschafft wurde, da er regelmäßig zu Folgekonkursen bei Unternehmen führte.

Die Bemühungen der Bundesregierung zur Budgetkonsolidierung werden ausdrücklich begrüßt. Diese dürfen jedoch nicht auf dem Rücken der Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgen, die durch die angespannte wirtschaftliche Lage bereits erheblich unter Druck stehen. Wenn sich der Staat selbst wieder das Privileg eines Gläubigers erster Klasse einräumt und sich bei Firmenpleiten besserstellt, droht ein Anstieg von (oft unverschuldeten) Folgeinsolvenzen sowie abgewiesenen Insolvenzen mangels Masse mit negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort und die Beschäftigung.

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den

Antrag,

der Salzburger Landtag wolle beschließen:

Die Salzburger Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung heranzutreten, die in der Präambel skizzierten gesetzlichen Änderungen im Rahmen des Betrugsbekämpfungsgesetzes 2025 zu überdenken und Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung zu erarbeiten, die den wirtschaftlichen Druck auf Unternehmerinnen und Unternehmer nicht weiter erhöhen.

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen.


Salzburg, am 17. Dezember 2025
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